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Art der Bodennutzung
Wirksa

me
Fassung

Berichtigung

Wohnbaufläche 0,2 ha 0,3 ha

Gemeinbedarfsfläche 0,3 ha --- ha

Landwirtschaftliche Fläche 0,2 ha 0,4 ha

Gesamt: 0,7 ha 0,7 ha
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Erläuterung zur Berichtigung 3/2012

Flächenumfang

Lage im Stadtgebiet
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m
Stadtbezirk: Stieghorst

Bereich:  Fläche des Gebiets östlich
der Straße Feldkamp und westlich
der Feuerdornstraße, entlang der
Pinienstraße

auslösender Bebauungsplan

Nummer:  III/Ub 1, 6. Änderung

Bezeichnung: „Pinienstraße“

Lage im Stadtbezirk

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/Ub 1, 6.
Änderung „Pinienstraße“ erfolgte im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13a BauGB. Der
Bebauungsplan, der von den Darstellungen des
Flächennutzungsplanes abweicht, wurde nach
§ 13 a II Nr.2 BauGB aufgestellt, bevor der
Flächennutzungsplan geändert worden ist. Der
Flächennutzungsplan, der den Geltungsbereich der
Bebauungsplanänderung überwiegend als
Wohnbaufläche, sowie in Teilen als Fläche für den
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung
„Kindergarten“ und als „Landwirtschaftliche Fläche“
darstellt, wird deshalb, nachdem der Bebauungsplan
rechtskräftig geworden ist, im Wege der
Berichtigung angepasst.

Für den Änderungsbereich besteht kein Bedarf mehr
an einer weiteren planungsrechtlichen Sicherung als
„Gemeinbedarfsfläche“. Ziel ist es nunmehr, diese
Fläche einer Wohnbebauung zuzuführen. Weiterhin
ist die Rücknahme von bisher im
Flächennutzungsplan dargestellten
„Wohnbauflächen“ geplant, um künftig durch eine
eindeutige Orientierung der Bebauung entlang der
Pinienstraße den Siedlungsrand gegenüber der
freien Landschaft auszubilden. Die dadurch frei
werdenden Flächen sollen als „Flächen für die
Landwirtschaft“ mit der Überlagerung „Geeigneter
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